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§ 78

...

(2) 1Die Bundesnotarkammer führt als Registerbe-

hörde je ein automatisiertes elektronisches Regis-

ter über

1. Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfü-

gungen (Zentrales Vorsorgeregister) und

2. die Verwahrung erbfolgerelevanter Urkunden 

(Zentrales Testamentsregister).

2Das Bundesministerium der Justiz hat durch je-

weils eine Rechtsverordnung zum Zentralen Vor-

sorgeregister und zum Zentralen Testamentsregis-

ter mit Zustimmung des Bundesrates die näheren 

Bestimmungen über Einrichtung und Führung der 

Register, über Auskunft aus den Registern, über 

Anmeldung, Änderung und Löschung von Re-

gistereintragungen, über Einzelheiten der Daten-

übermittlung und -speicherung sowie der Daten-

sicherheit zu treffen.

...

§ 78a

In das Zentrale Vorsorgeregister dürfen Angaben 

über Vollmachtgeber, Bevollmächtigte, die Voll-

macht und deren Inhalt sowie über Vorschläge zur 

Auswahl des Betreuers, Wünsche zur Wahrneh-

mung der Betreuung und über den Vorschlagen-

den aufgenommen werden.

§ 78d

(1) 1Die Registerbehörde erteilt auf Ersuchen

1. Gerichten Auskunft aus dem Zentralen Vor-

sorgeregister und dem Zentralen Testa-

mentsregister sowie

2. Notaren Auskunft aus dem Zentralen Testa-

mentsregister.

...

(2) Die Befugnis der Gerichte und Notare zur Ein-

sicht in Regstrierungen, die von ihnen verwahrte 

Urkunden betreffen, bleibt unberührt.

...

§ 78e

(1) 1Das Zentrale Vorsorgeregister und das Zent-

rale Testamentsregister werden durch Gebühren 

fi nanziert. 2Die Registerbehörde kann Gebühren 

erheben für:

1. die Aufnahme von Erklärungen in das Zentrale 

Vorsorgeregister,

2. die Aufnahme von Erklärungen in das Zentra-

le Testamentsregister und

3. die Erteilung von Auskünften aus dem Zent-

ralen Testamentsregister nach § 78d Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2.

ZVR-Rechtsgrundlagen: Bundesnotarordnung (BNotO)

Rechtsgrundlage für das Zentrale Vorsorgeregister ist die Bundesnotarordnung. Dort ist in § 78 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1 geregelt, dass die Bundesnotarkammer ein automatisiertes Register über Vorsorgevoll-

machten und Betreuungsverfügungen führt. Details sind nach §§ 78 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 78a BNotO 

in der Vorsorgeregister-Verordnung festgelegt.
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(2) 1Zur Zahlung der Gebühren sind verpfl ichtet:

1. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 der 

Antragsteller und derjenige, der für die Ge-

bührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 

haftet;

2. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 der 

Erblasser;

3. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 der 

Veranlasser des Auskunftsverfahrens.

2Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-

schuldner.

(3) 1Die Gebühren sind so zu bemessen, dass der 

mit der Einrichtung, Inbetriebnahme, dauerhaften 

Führung und Nutzung des jeweiligen Registers 

durchschnittlich verbundene Verwaltungsaufwand 

einschließlich Personal- und Sachkosten gedeckt 

wird. 2Dabei sind auch zu berücksichtigen

1. für die Aufnahme von Erklärungen in das 

Zentrale Vorsorgereigster: der gewählte 

Kommunikationsweg;

2. für die Aufnahme von Erklärungen in das 

Zentrale Testamentsregister und für Aus-

künfte die Kosten für die Überführung der 

Verwahrungsnachrichten nach dem Testa-

mentsverzeichnis-Überführungsgesetz.

(4) 1Die Registerbehörde bestimmt die Gebühren 

nach Absatz 1 und die Art ihrer Erhebung jeweils 

durch eine Gebührensatzung. 2Die Satzungen be-

dürfen der Genehmigung durch das Bundesmi-

nisterium der Justiz. 3Die Höhe der Gebühren ist 

regelmäßig zu überprüfen.

(5) Gerichte und Notare können die nach Absatz 3 

bestimmten Gebühren für die Registerbehörde ent-

gegennehmen.

§ 78f

(1) Gegen Entscheidungen der Registerbehörde 

nach den §§ 78a bis 78e fi ndet die Beschwerde 

nach den Vorschriften des Gesetzes über das Ver-

fahren in Familiensachen und in den Angelegen-

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit statt, soweit 

sich nicht aus den folgenden Absätzen etwas an-

deres ergibt.

(2) 1Die Beschwerde ist bei der Registerbehörde 

einzulegen. 2Diese kann der Beschwerde abhel-

fen. 3Beschwerden, denen sie nicht abhilft, legt 

sie dem Landgericht am Sitz der Bundesnotar-

kammer vor.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist nicht zulässig.

Stand: 22.12.2010


